
Ein- und Zweifamilienhäu-
sern, so wie bei kleinen Mehr-
familienhäusern, dass der
Tankinhalt dem Jahresver-
brauch angepasst werden soll-
te. Normalerweise kommt
man in einem Einfamilienhaus
mit einem Tankvolumen von
2000 l aus, wenn das Haus
gemäß der Wärmeschutzver-
ordnung von 1995 errichtet
wurde. Dann benötigt ein, auf
einer Wohnfläche von 100 m2

lebender Vier-Personen-Haus-
halt ungefähr 1500 l Heizöl
pro Jahr. Sollte aber z. B. eine
Wohnraumvergrößerung in
den nächsten Jahren in Erwä-
gung gezogen werden, wie
zum Beispiel ein Dachge-
schossausbau, ist der Kunde
gut beraten, den Tank von
vorn herein größer auslegen
zu lassen. Eine weitere Mög-
lichkeit besteht darüber hin-
aus mit einem variablen, also
erweiterbaren Tanksystem.

Öl als Heizenergie ist im
Vergleich zu anderen

Energiearten eine preiswerte
Alternative. Da es aber nicht
leitungsgebunden, also nicht
bei Bedarf abrufbar ist, muss
es gelagert werden. Wie jeder
weiß, ist Heizöl aber auch
eine brennbare und wasserge-
fährdende Flüssigkeit, sodass
für die Tankanlagen scharfe
Auflagen bezüglich des Bau-
rechts und des Umweltschutz-
rechts, des Wasser- und Ar-
beitsschutzrechts, so wie des
Gerätesicherheitsgesetzes zu
beachten sind. Wer hier Hand
anlegt und Heizöl-Versor-
gungsanlagen installiert, muss
fachkompetent sein.

Jedem das Seine
Bevor man aber über die Art
des Heizöltanks nachdenkt,
stellt sich erst einmal die Fra-
ge nach dem Tankvolumen.
Hier gilt als Faustregel bei

Teil 1

Hermann Corell*

Wer denkt, der Weg
des Öles vom Füll-
stutzen des Tanks
bis zum Brenner sei
ein Spaziergang,
der irrt gewaltig.
Denn dieser Pfad
ist gepflastert mit
Vorschriften, Rege-
lungen und Geset-
zen. Dieser und die
folgenden Beiträge
geben einen Über-
blick über das
ganze Drum und
Dran an einer Heiz-
öl-Versorgungs-
anlage.
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Vom Öltank bis zum Brenner

* Hermann Corell, Dozent der Hand-
werkskammer Dortmund, 
E-Mail: Hermann.Corell@hwk-do.de

In einem GFK-
Tank kann der
Ölvorrat Platz
sparend unter
der Erde gela-
gert werden

(B
ild

er
: 

IW
O

)



Ist die Frage des Tankinhaltes
geklärt, muss ein geeigneter
Aufstellungsort für den Be-
hälter gefunden werden. Denn
auch die Lagerart des Heiz-
öles, nämlich ober- oder un-
terirdisch, entscheidet über
das zu wählende Tanksystem.

Erdöl in die Erde
Bei einem Erdtank wird das
Öl unterirdisch gelagert. Man
spricht von einer unterirdi-
schen Lagerung, wenn der

Erdtank teilweise oder ganz
mit Erdreich bedeckt ist. Ein
fachgerecht eingebauter Tank
wird immer von mindestens
80 cm Erdreich überdeckt, um
eine frostfreie Lagerung zu
gewährleisten. Denn bei Frost
erstarrt das im Heizöl enthal-
tene Paraffin und die Para-
finausscheidungen würden zu
Störungen an der Heizungsan-
lage führen. So muss bausei-
tig schon die Frostsicherheit
einer Tankanlage durch ent-

sprechende Wärmedämmung
sichergestellt werden. Ist dies
nicht möglich, oder sollten
Anlagenstörungen durch Paraf-
finausscheidungen auftreten,
kann es erforderlich sein, tem-
peraturgeregelte Begleitheiz-
bänder an den Leitungen oder
sogar eine Tankbeheizung zu
installieren. Diese frostfreie
Lagerung von Heizöl wird mit
der DIN 4755 [1] gefordert.
Auch die Anschlüsse und Ar-
maturen im Domschacht eines

14 sbz-monteur 11/2002

HEIZUNG

Bei der Installa-
tion von Tank-
anlagen müssen
auf Bundesebe-
ne …

… und Landes-
ebene viele Ge-
setze und Ver-
ordnungen be-
achtet werden



Als Kontrollraum für auslau-
fendes Öl dient immer der
Zwischenraum zwischen den
Tankwandungen. Entweder
wird in diesem Zwischenraum
ein Unter- oder Überdruck
(mit Schutzgasen – Inertgasen)
erzeugt oder man füllt eine
Flüssigkeit in den Zwischen-
raum. Sobald sich nun die
Druckverhältnisse oder aber
der Füllstand der Flüssigkeit
verändern, schlägt das Leckan-
zeigegerät Alarm. Um ein ein-
wandfreies Arbeiten der Leck-
anzeigegeräte zu garantieren,
müssen diese turnusmäßig ei-
ner Funktionsprüfung unterzo-
gen werden. Der Prüfturnus ist

in das Grundwasser zu verhin-
dern. Aber auch alte einwan-
dige Tanks müssen nicht ent-
sorgt werden, wenn sie intakt
sind. Sie können mit einer
Kunststoffinnenhülle als Leck-
schutzauskleidung nachge-
rüstet werden. Die Doppelwan-
digkeit eines Tanks würde bei
einer schadhaften Stelle nicht
viel helfen, wenn nicht bei
Ölaustritt Alarm angeschlagen
würde. Diese Alarmmeldung
übernimmt das Leckanzeige-
gerät. Ein Auslaufen des Öles
wird durch die zweite Wan-
dung immer verhindert. Leck-
anzeigegeräte gibt es in unter-
schiedlichen Ausführungen.

Erdtanks sollten vorsorglich
immer vor Kälte geschützt
werden. Verwendete man in
früheren Zeiten unterirdische
Tanks aus Beton, so findet
man heute größtenteils nur
noch welche aus Stahl oder
glasfaserverstärktem Kunst-
stoff (GFK). Jeder Tank ver-
fügt über eine Reinigungsöff-
nung, die innerhalb des Dom-
schachtes liegt. Diese Öff-
nung dient der Kontrolle und
Reinigung des Behälters.

Sicherheit geht vor
Alle Erdtanks müssen doppel-
wandig sein, um ein austreten
des Öls in das Erdreich und
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Können Tank und Leitungen nicht frostsicher eingebaut werden, ist eine Tank- und
Leitungsbegleitheizung nötig



der Bauartzulassung des Leck-
anzeigegerätes zu entnehmen.

Ein geeignetes
Plätzchen
Man kann die Erdtanks an be-
liebiger Stelle auf dem Grund-
stück eingraben. Beachten
sollte man nur, dass ein GFK-
Tank in ein Kiesbett muss,
der Stahltank dagegen in ein
Sandbett. Sind in der Bauart-
zulassung oder dem Prüfbe-
richt keine abweichenden
Maße genannt, gelten folgen-
de Mindestabstände beim Ein-
bau des Erdtanks: Ein Meter
zu Gebäuden, Nachbargrund-
stücken und Ver- und Entsor-
gungsleitungen. Kann dieser
Abstand bei unterirdisch ver-
legten Heizölleitungen nicht
eingehalten werden, sind auch
geringere Abstände zu den
erdverlegten Leitungen mit
Zustimmung des Versorgungs-
unternehmens erlaubt. Dann
werden spezielle Maßnahmen
getroffen, um eine Gefähr-
dung auszuschließen. Zu an-
deren unterirdischen Lager-
behältern misst der Mindest-
abstand 40 cm. In Gebieten
mit hohem Grundwasserspie-
gel muss der Tank mit
1,3-facher Sicherheit gegen
Aufschwimmen in leerem
Zustand abgesichert sein. Be-
vor der Tank aber in der Erde
verschwindet, steht erst ein-
mal die Abnahme durch einen
Sachkundigen eines Fachbe-
triebes an. Dieser muss den

Tank selbst und den Tankkor-
rosionsschutz auf Unversehrt-
heit hin überprüfen und eine
Bescheinigung ausstellen.
Man spricht bei Tankanlagen
darum auch von einer Fachbe-
triebspflicht, die im Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) § 19
(1) festgelegt ist. Da das
WHG ein Rahmengesetz ist,
wird die Fachbetriebspflicht
in den einzelnen Bundeslän-
dern durch die Verordnungen
über Anlagen zum Umgang
mit Wasser gefährdenden
Stoffen (VAwS) unterschied-

lich umgesetzt. Ist der Tank
nun aber im Erdreich gilt ein
besonderes Augenmerk dem
Domschacht.
Dieser muss flüssigkeitsdicht
sein, es darf keine Entwässe-
rungsleitung angeschlossen
werden und auch die Tankent-
lüftung darf nicht über den
Domschacht erfolgen. Um
ihn vor zulaufendem Ober-
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Leckanzeigegeräte schlagen Alarm, wenn Öl aus dem
Tank in den Überwachungsraum eintritt

flächenwasser zu schützen,
muss der Schacht eingefasst
und abgedeckt sein.

Termine, Termine,
Termine
Als Betreiber einer Tankanla-
ge ist man dem Gesetzgeber
gegenüber verpflichtet, vor-
gegebene Prüfintervalle ohne
Aufforderung einzuhalten.
Möchte man auf Nummer
sicher gehen, sollte man einen
Fachbetrieb mit der regel-
mäßigen Wartung der Anlage
beauftragen. Natürlich muss

es sich bei diesem Betrieb um
einen nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz zugelassenen Fach-
betrieb handeln.
Dieser wird die Tankanlage
alle fünf Jahre einer Prüfung
unterziehen. Liegt der Tank
in einem Wasserschutzgebiet,
ist sogar alle zweieinhalb Jah-
re die Kontrolle fällig. Neben
diesen wiederkehrenden Prü-



fungen sind auch Tankanlagen
bei einer vorübergehenden
oder endgültigen Stilllegung,
einer Wiederinbetriebnahme
oder bei dem Verdacht auf
eine Wassergefährdung vom
Fachmann zu untersuchen.

Aber es gibt nicht nur Erd-
tanks, sondern auch ober-

irdische Tankanlagen. Was es
bei diesen Systemen alles zu
beachten gilt, erfahren Sie im
zweiten Teil dieses Beitrages.

Literaturnachweis
[1] DIN 4755: Ölfeuerungsan-
lagen – Technische Regel Öl-
feuerungsinstallation (TRÖ) –
Sicherheitstechnische Anfor-
derungen, Prüfung
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Bei Erdtanks werden im Domschacht alle Tankanschlüsse zusammengefasst

Austauschpflichten
für Leckschutzflüssigkeiten
Die Leckschutzflüssigkeiten, die zur Überwachung doppel-
wandiger Erdtanks benutzt werden, zählen zu den wasserge-
fährdenden Stoffen. Die Verwendung von Leckschutzflüs-
sigkeiten unterliegt den Länderverordnungen der einzelnen
Bundesländer. Diese Länderverordnungen besagen, dass
nur Flüssigkeiten der Wassergefährdungsklasse 0 (WGK 0)
eingesetzt werden dürfen. Nun wurden aber durch geänderte
Verwaltungsvorschriften die Wassergefährdungsklassen in
der VwVwS (Verwaltungsvorschrift Wassergefährdende
Stoffe) neu definiert. Und damit wurden –  ohne Änderung
der Substanzen –  alle Leckschutzflüssigkeiten nach WGK 1
neu eingestuft. Da die VwVwS bundesweit Gültigkeit hat,
kommt es unweigerlich zur Kollision mit den Länderver-
ordnungen, sodass die Länder gerade speziell für unterirdi-
sche Tankanlagen Übergangsregelungen oder Austausch-
pflichten für Leckschutzflüssigkeiten der WGK 1 festgelegt
haben.


